
Das Bundesverfassungsgericht 
trauert um die am 10. Juni 2025 im Alter von 87 Jahren verstorbene 

frühere Bundesverfassungsrichterin

Prof. Dr. Karin Graßhof
Bundesverfassungsrichterin a.D. Prof. Dr. Karin Graßhof gehörte dem 
Bundesverfassungsgericht vom 8. Oktober 1986 bis zum Ende ihrer Amtszeit am 
15. Oktober 1998 als Mitglied des Zweiten Senats an.

Prof. Dr. Karin Graßhof war eine außergewöhnliche Richterpersönlichkeit. Als 
Berichterstatterin hat sie zahlreiche wegweisende Urteile und Beschlüsse 
des Zweiten Senats vorbereitet. Dazu zählen die Entscheidungen in Sachen 
„Gesamtdeutsche Wahl“ (BVerfGE 82, 322), „Überhangmandate II“ (BVerfGE 95, 
335), „Grundmandatsklausel“ (BVerfGE 95, 408) und „Überhang-Nachrücker“ 
(BVerfGE 97, 317).

In Anerkennung ihrer besonderen Verdienste wurde Prof. Dr. Karin Graßhof 
im Jahr 1998 mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Prof. Dr. Karin Graßhof hat in den Jahren 2000 bis 2024 mit großem Engagement das 
Nachschlagewerk der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bearbeitet.

Das Bundesverfassungsgericht wird seiner ehemaligen Richterin stets ein kollegiales 
und ehrendes Andenken bewahren und ihr in Dankbarkeit verbunden bleiben.

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Stephan Harbarth


